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 Veröffentlicht am 07.07.1954

Norm

GmbHG §72 Abs3

Rechtssatz

Die bloße Tatsache, daß die anderen Gesellschafter ihre Nachschüsse noch nicht geleistet haben, bildet an sich keinen

Grund zur Annahme einer Benachteiligung und rechtfertigt daher auch nicht eine Weigerung zur Bezahlung des

Nachschusses.
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